
    
Lehrgangsart: Ausbilder für Atemschutzgeräteträger 
 
Lehrgangs- 
voraussetzung: 

Lehrgang „Gruppenführer“ 
zusätzlich mind. Lehrgänge: 

- Atemschutzgerätewart oder, alternativ, 
fachspezifischer Lehrgang zum Erwerb der 
notwendigen Fachkunde 

- Sprechfunker 
- gültige G 26/3   

Ausbildungsziel: Befähigung zur Durchführung der auf Gemeinde- oder 
Kreisebene stattfindenden Lehrgänge für 
Atemschutzgeräteträger, nach FwDV 2, Ziff. 3.2 

Wesentliche 
Ausbildungsinhalte: 

- rechtliche Grundlagen 
- Grundlagen des Ausbildens 
- Lehrgangs- und Unterrichtsgestaltung 
- fachspezifische Hinweise 

Bezugnehmende 
Vorschriften: 

- ThBKG 
- UVV-Feuerwehr 
- FwDV 2 
- FwDV 7 
- Hersteller bezogene Vorgaben 
 

 
 
 


